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Sehr geehrte Mandanten,

eigentlich sollte das Steuerrecht das besteuern, was jemand auch tat-

sächlich als Einnahme erzielt. Ebenso sollten tatsächliche Verluste

auch wirklich steuermindernd berücksichtigt werden können. Oder wie

würden Sie einen Sachverhalt behandeln, beim dem die Bank Aktien

aus dem Depot ohne eine Gegenleistung ausbucht, weil diese definitiv

wertlos geworden sind?

Logischerweise würde man doch hier von einem Verlust aus Kapital-

vermögen ausgehen, der in Höhe der seinerzeitigen Anschaffungskos-

ten der nun wertlos gewordenen Aktien entsteht.

Der Fiskus argumentiert jedoch, dass bei einer schlichten Ausbuchung

von Aktien weder eine Veräußerung gegeben ist noch einer der im

Einkommensteuergesetz genannten Ersatztatbestände vorliegt. Daher

sein Fazit: Werden Aktien wertlos ausgebucht, kann der Steuerpflich-

tige den so tatsächlich erlittenen Verlust nicht steuermindernd berück-

sichtigen.

Erfreulicherweise sieht das FG Rheinland-Pfalz dies jedoch mit Urteil

vom 12.12.2018 (Az: 2 K 1952/16) anders. Zum einen erkennen die

Richter, dass mit der ersatzlosen Ausbuchung der Aktien ein Vermö-

gensverlust erlitten wurde, der auch einkommensteuerlich nachvollzo-

gen werden muss. Zum anderen identifizieren sie sehr wohl einen der

im Gesetz zur Veräußerung aufgeführten Ersatztatbestände, nämlich

den der Rückzahlung, oder genauer gesagt: der ausbleibenden Rück-

zahlung. Das Fazit der Richter: Der Verlust ist einkommensteuerlich

berücksichtigungsfähig. Aus logischer Sicht kann es eigentlich auch

kein anderes Ergebnis geben.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ralf Eisenmenger, Gabriele Henke
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle 
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

11.03.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

 � Einkommensteuer

 � Kirchensteuer

 � Körperschaftsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.03. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge März 2019

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für März 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.03.2019.

Langsames Gesetzgebungsverfahren: Keine „Steuer-
pause“ bei Erbschaftsteuer 

Verzögerungen im Gesetzgebungsverfahren führen nicht zu einer 

Steuerpause. Auch die in der Zeit vom 01.07.2016 bis zum 09.11.2016 

eingetretenen Erbfälle unterliegen der Erbschaftsteuer. Dies hat das 

Finanzgericht (FG) Köln entschieden.

Die Klägerin erbte im August 2016 ein Netto-Kapitalvermögen von 

rund 65.000 Euro. Daraufhin setzte das Finanzamt Erbschaftsteuer 

fest. Hiergegen wandte sich die Klägerin mit der Begründung, dass für 

die Zeit vom 01.07.2016 bis zum 09.11.2016 kein wirksames Erbschaft-

steuergesetz bestanden habe und eine Festsetzung von Erbschaftsteu-

er daher nicht zulässig sei.

Dem ist das FG Köln entgegengetreten. Die Festsetzung der Erbschaft-

steuer sei rechtmäßig. Der Gesetzgeber habe mit dem am 09.11.2016 

im Bundesgesetzblatt verkündeten ErbStAnpG 2016 eine umfassen-

de und wirksame Rechtsgrundlage für die Besteuerung von Erbfällen 

und Schenkungen ab dem 01.07.2016 geschaffen. Die Neuregelungen 

entfalteten zwar in formeller Hinsicht eine echte Rückwirkung; diese 

Rückwirkung sei jedoch insbesondere unter Berücksichtigung der Ge-

samtumstände des Gesetzgebungsverfahrens zum ErbStAnpG verfas-

sungsrechtlich zulässig.

Die Klägerin hat die zugelassene Revision beim Bundesfinanzhof ein-

gelegt, die unter dem Aktenzeichen II R 1/19 geführt wird. 

Zum Hintergrund: Das Bundesverfassungsgericht hatte in seinem 

Urteil vom 17.12.2014 (1 BvL 21/12) die Fortgeltung des verfassungs-

widrigen Erbschaftsteuergesetzes angeordnet und den Gesetzgeber 

verpflichtet, bis spätestens 30.06.2016 eine Neuregelung zu schaffen. 

Während des Gesetzgebungsverfahrens kam es zu Verzögerungen. Die 

Neuregelung wurde erst am 09.11.2016 mit Wirkung zum 01.07.2016 

verkündet.

FG Köln, Urteil vom 08.11.2018, 7 K 3022/17, nicht rechtskräftig

Verzinsung von Steuernachzahlungen: Aussetzung 
der Vollziehung möglich

Wegen verfassungsrechtlicher Zweifel an der Höhe des gesetzlich 

festgelegten Zinssatzes gewährt die Finanzverwaltung auf Antrag für 

Zinszeiträume ab 01.04.2012 Aussetzung der Vollziehung für Zinsen 

auf Steuernachzahlungen. Hierauf weist das rheinland-pfälzische Lan-

desamt für Steuern hin.

Voraussetzungen seien ein rechtzeitig eingelegter Einspruch gegen die 

Zinsfestsetzung und ein Antrag auf Aussetzung der Vollziehung der 

Zinsen. Die Zinsen müssten dann vorläufig nicht entrichtet werden.

Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz, PM vom 01.02.2019

Grundsteuer-Reform: Bund und Länder verständigen 
sich auf Eckpunkte

Bund und Länder haben sich auf Eckpunkte für die Reform des Grund-

steuer- und Bewertungsrechts verständigt. Dies meldet das Bundesfi-

nanzministerium (BMF). 

Bei Wohngrundstücken soll zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage 

an die aus dem Mikrozensus des Statistisches Bundesamtes abgelei-

teten durchschnittlichen Nettokaltmieten (Mieten aus dem Mikro-
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zensus, nach Mietstufen gestaffelt) angeknüpft werden. Anstelle der 

durchschnittlichen Nettokaltmiete solle die tatsächlich vereinbarte 

Nettokaltmiete angesetzt werden, wenn der Eigentümer dem Mieter 

Grundstücke oder Grundstücksteile zu einer Nettokaltmiete überlasst, 

die bis zu 30 Prozent unterhalb der durchschnittlichen Nettokaltmiete 

liegt. Überlässt der Eigentümer dem Mieter Grundstücke oder Grund-

stücksteile zu einer Nettokaltmiete, die über 30 Prozent unterhalb der 

durchschnittlichen Nettokaltmiete liegt, soll die um 30 Prozent ge-

minderte durchschnittliche Nettokaltmiete anzusetzen sein.

Das Baujahr soll für die Ermittlung des Grundstückswerts ein notwen-

diger Bewertungsparameter sein. Für Gebäude, die vor 1948 erbaut 

wurden, soll aus Vereinfachungsgründen in der Erklärung die Angabe 

„Gebäude erbaut vor 1948“ genügen.

Ausgangspunkt für die Bewertung von Grund- und Boden sollen die 

Bodenrichtwerte sein. Die Finanzverwaltung soll ergänzende Vorgaben 

zur Bestimmung der Bodenrichtwertzonen (Größe) machen können, 

§ 196 Absatz 1 Baugesetzbuch. Die Gutachterausschüsse sollen Bo-

denrichtwertzonen zu noch größeren Zonen (Lagen) zusammenfassen 

können. Für Kommunen, deren mittleres Bodenwertniveau unter dem 

Landesdurchschnitt Wohnen liegt, soll optional das für die Kommune 

jeweils ermittelte „mittlere Bodenwertniveau“ als „Ortsdurchschnitts-

wert“ angesetzt werden können (De-minimis-Regelung).

Soweit für gemischt genutzte Grundstücke sowie Geschäftsgrundstü-

cke weder tatsächlich vereinbarte Mieten vorliegen noch ortsübliche 

Mieten ermittelt werden können, soll anstelle des Ertragswertverfah-

rens ein gegenüber dem geltenden Recht vereinfachtes Sachwertver-

fahren anzuwenden sein (statt über 30 Angaben sind dann nur acht 

erforderlich).

Die Reform wird nach Angaben des BMF aufkommensneutral gestal-

tet. Die Steuermesszahl für die Neuregelung des Grundsteuer- und Be-

wertungsrechts unter Berücksichtigung der Punkte 1 bis 4 betrage bei 

konstanten Hebesätzen nach erster grober Schätzung 0,325 ‰. Die 

Steuermesszahl werde nach Grundstücksarten differenziert. Für die 

jeweiligen Grundstücksarten werde die Steuermesszahl regelmäßig 

überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Für die Grundsteuer A für die Land- und Forstwirtschaft soll ein Er-

tragswertverfahren, gemäß dem Gesetzentwurf des Bundesrats (BR-

Drs. 515/16) eingeführt werden. Die Kommunen erhalten laut BMF die 

Option, eine Grundsteuer C auf unbebaute baureife Grundstücke zu 

erheben. Hinsichtlich der Auswirkungen für den Länderfinanzausgleich 

werde eine Lösung erarbeitet.

Bundesfinanzministerium, PM vom 01.02.2019

Kapitalertragsteuer: Steuererstattungen werden 
untersucht

In den USA von Finanzinstituten vorab herausgegebene Hinterle-

gungsscheine für Aktien, die auch als „American Depository Receipts“ 

(ADRs) bezeichnet werden, sind möglicherweise unter anderem in 

Deutschland für unrechtmäßige Erstattungen von Kapitalertragsteu-

er genutzt worden. Die Bundesregierung teilt in ihrer Antwort (BT-

Drs. 19/7484) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (BT-Drs. 

19/6767) mit: „Die Nutzung der ausgegebenen Papiere für Steuerge-

staltungen ist nach Auffassung der Bundesregierung bei Würdigung 

der Feststellungen der SEC naheliegend.“

Die Bundesregierung erläutert in der Antwort auch die Funktionsweise 

von ADRs. Danach werden an US-Börsen gehandelte Hinterlegungs-

scheine für ausländische Aktien ausgegeben, die bei einer Depotbank 

am Heimatmarkt der Aktien verwahrt werden. ADRs würden nach 

Genehmigung durch die amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC 

eine Wertpapierkennnummer erhalten und könnten an US Börsen ge-

handelt werden. Bei Ausgabe der ADRs werde zeitgleich die festgeleg-

te Zahl der Aktien, für die die registrierten ADRs ausgegeben werden 

sollen, bei der Verwahrstelle eingeliefert. ADRs könnten vorab ausge-

geben werden, wenn die Einlieferung von den für die Hinterlegung be-

stimmten Aktien bei der Verwahrstelle verzögert erfolge. 

Konkrete Fälle, in denen in Deutschland über vorab ausgegebene 

ADRs Erstattungen von nicht abgeführter Kapitalertragsteuer erwirkt 

worden seien, sind der Bundesregierung nicht bekannt. Das Bundes-

zentralamt für Steuern prüfe, ob es zu unberechtigten Erstattungen 

gekommen sei. Diese Prüfungen dauerten an. Zudem habe die Bun-

desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die SEC gebeten, ihre ge-

wonnenen Erkenntnisse zu übermitteln.

Deutscher Bundestag, PM vom 13.02.2019
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Erstattung deutscher Steuern auf Kapitalerträge: 
Neuer amtlicher Antragsvordruck zu verwenden 

Für Anträge auf Erstattung von deutschen Steuern auf Kapitalerträge 

nach Doppelbesteuerungsabkommen und anderen bilateralen Ab-

kommen beziehungsweise §§ 43b oder 44 a Absatz 9 Einkommen-

steuergesetz steht ein neuer amtlicher Antragsvordruck zur Verfügung. 

Dieser sei ab sofort zu verwenden und ersetze die bisherigen Antrags-

vordrucke, teilt das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) mit. Die bis-

herigen Vordrucke würden nicht mehr bereitgestellt.

Wie das BZSt weiter ausführt, kann der Vordruck durch den Antrag-

steller (oder durch einen Bevollmächtigten) online ausgefüllt und an-

schließend ausgedruckt werden. Dabei sei zu beachten, dass sich ein 

Ausdruck nur erzeugen lasse, wenn alle Pflichtfelder (gelb hinterleg-

ten Felder) ausgefüllt wurden. Der Antragsteller müsse zunächst die 

zutreffende Anspruchsgrundlage, den jeweiligen Ansässigkeitsstaat 

sowie die Art der Rechtsform auswählen, um zu dem maßgeblichen 

Vordruck zu gelangen. Unter Punkt VIII. des Vordrucks werde auf beizu-

bringende Unterlagen und Bestätigungen hingewiesen. Der Vordruck 

enthalte Ausfüllhinweise, die erscheinen, sobald man den Mauszeiger 

über die Eingabefelder zieht. 

Für Antragsteller, die nach dem Doppelbesteuerungsabkommen mit 

der Schweiz eine Erstattung von deutschen Steuern auf Kapitalerträ-

ge begehren, gilt laut BZSt eine Besonderheit. Sie könnten den neuen 

Vordruck nicht verwenden und müssten weiterhin die Vordrucke „R-

D1“ und „R-D2“ verwenden.

Zur Antragstellung auf Erstattung der deutschen Abzugsteuern auf 

Kapitalerträge aus Depositary Receipts (DRs) weist das BZSt darauf 

hin, dass für jeden dieser Kapitalerträge sowohl die deutsche ISIN für 

die inländisch verwahrte Aktie als auch die ausländische ISIN für das 

jeweilige DR anzugeben ist. Liegen Erträge vor, die aus Hinterlegungs-

scheinen stammen, sei auf dem Antragsvordruck unter Punkt IX. in der 

Spalte „Art der Kapitalerträge“ über das Drop-Down-Menü der Punkt 

„A – Erträge aus Hinterlegungsscheinen auf inländische Aktien (zum 

Beispiel aus ADR-/EDR-/IDR- oder GDR-Programmen)“ auszuwählen. 

Erst wenn diese Auswahl getroffen wurde, könne in der Spalte „ISIN“ 

zusätzlich die ISIN des DRs eingegeben werden. Die ISIN der inländi-

schen Aktie sowie die ISIN des DRs könnten der Steuerbescheinigung 

entnommen werden (vgl. BMF-Schreiben vom 18.12.2018, IV C 1 - S 

2204/12/10003). Bei Depositary Receipts handelt es sich um Hinter-

legungsscheine, die stellvertretend für inländische Aktien ausgegeben 

werden. Diesen DRs sind jeweils eigene ISINs zugewiesen.

Bundeszentralamt für Steuern, PM vom 07.02.2019

Werbungskosten: Wohnungsverkauf und Wohnungs-
ankauf sind steuerrechtlich zwei Paar Schuhe

Verkauft ein Ehepaar eine von mehreren – in seinem Eigentum stehen-

den – Wohnungen und wird für das noch laufende Finanzierungsdar-

lehen eine Vorfälligkeitsentschädigung fällig (das ist eine Entschädi-

gungszahlung an die Bank für die ihr in Zukunft aus der ursprünglichen 

Finanzierungsvereinbarung eingeplanten, nach deren Kündigung je-

doch entgehenden Zinsen), so kann diese Zahlung nicht als Werbungs-

kosten die Mieteinnahmen für eine andere, mit dem Geld aus dem 

Verkauf erworbene Wohnung mindern. 

Das gilt auch dann, wenn die erste Wohnung nur mit Blick darauf ver-

kauft worden ist, die andere zu erwerben, sagt das FG Bremen. Die Vor-

fälligkeitsentschädigung hängt direkt mit der Veräußerung der ersten 

Wohnung zusammen. Und da der Erlös hier nicht versteuert werden 

musste, waren auch die mit dem Erlös zusammenhängenden Kosten 

nicht steuerbar. 

FG Bremen, 1 K 105/17 vom 15.11.2017

Auch ein Investment kann zu einem steuerpflichtigen 
Verkaufserlös werden

Erzielt ein Vermieter Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, so 

bleiben Gewinne aus Veräußerungen normalerweise steuerfrei, wenn 

die Immobilien länger als zehn Jahre gehalten werden. Allerdings kön-

nen solche Einkünfte zu Einkünften aus Gewerbebetrieb werden, wenn 

mehr als drei Objekte innerhalb von fünf Jahren verkauft worden sind. 

Ein Vermieter ist darüber hinaus aber auch gewerblich tätig, wenn 

„sich ein Investment in eine bestimmte Immobilie nur im Hinblick auf 

einen beim Ende der Vermietung zu erwartenden Verkaufserlös rech-

net“. Das hat der Bundesfinanzhof entschieden. 

BFH, IV R 50/15 vom 28.09.2017
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Wohnsitz: So einfach wird man den deutschen Fiskus 
nicht los

Wird ein Pilot für drei Jahre von seinem deutschen Arbeitgeber ins Aus-

land abgeordnet und kommen seine Frau sowie die zwei Töchter mit, 

so kann auch dann der Wohnsitz der Familie in Deutschland bleiben, 

wenn nur der Mann lediglich 49 Tage in den drei Jahren das Haus be-

wohnt, das ansonsten der Makler der Familie nach dem Wegzug nicht 

verkauft bekommen hat und teilweise vermietet wurde. 

Die Einnahmen aus dieser Vermietung sind nach deutschem Recht in 

der Bundesrepublik zu versteuern. 

Auch bei unregelmäßigen Aufenthalten kann ein Wohnsitz in Deutsch-

land vorliegen. Der Bundesfinanzhof: „Ein Wohnsitz mit der Folge der 

unbeschränkten Steuerpflicht setze auch nicht voraus, dass dort der Mit-

telpunkt der Lebensinteressen des Steuerzahlers anzunehmen“ seien. 

BFH, I R 58/16 vom 24.07.2018

Erbschaftsteuer: Neue Richtlinien geplant

Die Bundesregierung plant neue Erbschaftsteuer-Richtlinien. Dies teilt 

sie in ihrer Antwort (BT-Drs. 19/6774) auf eine Kleine Anfrage der FDP-

Fraktion (BT-Drs. 19/6350) mit.

Die neugefassten Erbschaftsteuer-Richtlinien 2019 sollen die Erb-

schaftsteuer-Richtlinien 2011 ersetzen. Die neuen Richtlinien sollen 

im Wesentlichen den zwischenzeitlich erfolgten Rechtsänderungen, 

Änderungen der Verwaltungsauffassung und der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung Rechnung tragen.

„Dabei handelt es sich jedoch nicht um Änderungen am Erbschaft-

steuerrecht, sondern um eine Allgemeine Verwaltungsvorschrift nach 

Artikel 108 Absatz 7 des Grundgesetzes, die Weisungen an die Finanz-

behörden zur einheitlichen Anwendung des Erbschaftsteuer- und 

Schenkungsteuerrechts enthält“, heißt es in der Antwort weiter. 

Deutscher Bundestag, PM vom 31.01.2019

Zu Wohnzwecken vermietete Grundstücke bei Erb-
schaftsteuer begünstigt

Bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer gibt es Vergünstigungen, 

wenn es um zu Wohnzwecken vermietete Grundstücke geht. Dies 

Bundesregierung teilt in ihrer Antwort (BT-Drs. 19/7169) auf eine Klei-

ne Anfrage der FDP-Fraktion (BT-Drs. 19/6805) mit, die sich nach den 

Auswirkungen der Erbschaft- und Schenkungsteuer auf die Entwick-

lung der Mieten erkundigt hatte. 

Wie die Regierung erläutert, werden zu Wohnzwecken vermietete 

Grundstücke nur mit 90 Prozent ihres Wertes angesetzt (so genann-

ter Befreiungsabschlag nach § 13d Erbschaftsteuergesetz – ErbStG). 

Daneben bestehe nach § 28 Absatz 3 des ErbStG die Möglichkeit, die 

Steuer auf zu Wohnzwecken vermietete Grundstücke über zehn Jahre 

zu stunden, bei Erwerben von Todes wegen sogar zinslos. Vorausset-

zung für die Stundung sei, dass der Erwerber sonst das Objekt veräu-

ßern müsste, weil er die Steuer nicht anderweitig finanzieren könne.

Die Begünstigungen wurden nach Angaben der Bundesregierung durch 

das Erbschaftsteuerreformgesetz 2009 aus Gemeinwohlgründen 

eingeführt und sollen gewährleisten, dass vermietete Immobilien im 

Privatbesitz bleiben können und nicht aufgrund der Erbschaft- und 

Schenkungsteuer veräußert werden müssen, weil die Steuer sofort 

fällig wird. „Der Gesetzgeber wollte einen funktionierenden Markt auf 

dem Wohnungssektor erhalten, bei dem gerade das Angebot einer 

Vielzahl von Mietwohnungen durch private Eigentümer einen Gegen-

pol gegen die Marktmacht großer institutioneller Anbieter setzt“, wird 

erläutert. 

Zur Frage, ob Sachverhalte bekannt sind, bei denen die Erbschaft- oder 

Schenkungsteuer bei der Übertragung von verbilligt überlassenem 

Wohnraum zu steigenden Mieten führt, heißt es, die Ertrags- und Ver-

waltungskompetenz für die Erbschaft- und Schenkungsteuer obliege 

den Ländern. „Der Bundesregierung liegen keine über die gegenwärti-

ge Medienberichterstattung hinausgehenden Erkenntnisse zu diesem 

Themenkomplex vor“, teilt sie weiter mit. 

Deutscher Bundestag, PM vom 28.01.2019
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Arbeitnehmer

Vom Arbeitgeber eingeräumte Genussrechte können 
zu Kapitalerträgen führen

Genussrechtserträge, die ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber 

erhält, sind auch dann als Kapitaleinkünfte und nicht als Arbeitslohn zu 

behandeln, wenn die Genussrechte nur leitenden Mitarbeitern ange-

boten werden. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster entschieden.

Der Kläger schloss mit seiner Arbeitgeberin, für die er als Marketinglei-

ter tätig ist, verschiedene Genussrechtsvereinbarungen ab. Anlass 

hierfür war ein Investitionsvorhaben der Arbeitgeberin, das zum Teil 

aus Eigenmitteln erbracht werden sollte, wozu die ausschließlich Ar-

beitnehmern angebotenen Genussrechte dienten. Die jährlichen Erträ-

ge waren auf 18 Prozent des Nennwerts der Einlage begrenzt. In den 

Streitjahren 2013 und 2014 wurde diese Grenze überschritten, sodass 

der Kläger Erträge in Höhe von 18 Prozent seiner Einlagen erhielt.

Das Finanzamt behandelte diese Erträge als Arbeitslohn, weil die Ver-

einbarungen nur leitenden Mitarbeitern angeboten worden und die 

Renditen unangemessen hoch gewesen seien. Der Kläger begehrte 

demgegenüber eine Besteuerung mit dem für Einkünfte aus Kapital-

vermögen geltenden niedrigeren Steuersatz.

Die Klage hatte in vollem Umfang Erfolg. Das FG Münster teilte die 

Auffassung des Klägers, dass seine Erträge aus den Genussrechten 

zu Einkünften aus Kapitalvermögen führen. Sie seien nicht durch das 

Dienstverhältnis veranlasst. Eine solche Veranlassung ergebe sich nicht 

allein daraus, dass die Beteiligungsmöglichkeiten nur leitenden Ange-

stellten angeboten werden. Vielmehr sei auch zu berücksichtigen, dass 

der Kläger das Genussrechtskapital aus seinem eigenen Vermögen er-

bracht und ein effektives Verlustrisiko getragen habe. Die Erträge hät-

ten ihm auch dann zugestanden, wenn er beispielsweise aufgrund von 

Krankheit oder Elternzeit tatsächlich keine Arbeitsleistung erbracht 

hätte. Vor dem Hintergrund, dass es sich um nicht besichertes Kapi-

tal gehandelt habe, erscheine die Maximalrendite von 18 Prozent auch 

nicht unangemessen hoch.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 07.12.2019, 4 K 1366/17 E

Kündigung wegen Verweigerung von Telearbeit ist 
unwirksam

Der Arbeitgeber ist nicht allein wegen seines arbeitsvertraglichen 

Weisungsrechts berechtigt, dem Arbeitnehmer einen Telearbeitsplatz 

zuzuweisen. Lehnt der Arbeitnehmer die Ausführung der Telearbeit 

ab, liegt deshalb keine beharrliche Arbeitsverweigerung vor. Eine aus 

diesem Grund ausgesprochene Kündigung ist unwirksam. Dies hat das 

Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg entschieden.

Der Arbeitgeber beschäftigte den Kläger als Ingenieur. Der Arbeitsver-

trag enthielt keine Regelungen zu einer Änderung des Arbeitsorts. Der 

Arbeitgeber bot dem Arbeitnehmer nach einer Betriebsschließung 

an, seine Tätigkeit im „Home-Office“ zu verrichten. Nachdem der 

Arbeitnehmer hierzu nicht bereit war, kündigte der Arbeitgeber das 

Arbeitsverhältnis aus wichtigem Grund wegen beharrlicher Arbeits-

verweigerung.

Das LAG hat die Kündigung wie schon das Arbeitsgericht für unwirk-

sam gehalten. Der Arbeitnehmer sei arbeitsvertraglich nicht verpflich-

tet gewesen, die ihm angebotene Telearbeit zu verrichten. Der Arbeit-

geber habe dem Arbeitnehmer diese Tätigkeit nicht aufgrund seines 

arbeitsvertraglichen Weisungsrechts einseitig zuweisen können. Denn 

die Umstände der Telearbeit unterschieden sich in erheblicher Weise 

von einer Tätigkeit, die in einer Betriebsstätte zu verrichten sind, so das 

LAG. Dass Arbeitnehmer zum Beispiel zur besseren Vereinbarung von 

Familie und Beruf an einer Telearbeit interessiert sein könnten, führe 

nicht zu einer diesbezüglichen Erweiterung des Weisungsrechts des 

Arbeitgebers.

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 10.10.2018, 17 Sa 

562/18
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Arbeitsverhältnis durch Tod beendet: Erben haben 
Anspruch auf Urlaubsabgeltung

Endet das Arbeitsverhältnis durch den Tod des Arbeitnehmers, haben 

dessen Erben nach § 1922 Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) in 

Verbindung mit § 7 Absatz 4 Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) Anspruch 

auf Abgeltung des von dem Erblasser nicht genommenen Urlaubs. Dies 

hat das Bundesarbeitsgericht entschieden.

Die Klägerin ist Alleinerbin ihres am 20.12.2010 verstorbenen Ehe-

manns, dessen Arbeitsverhältnis mit der Beklagten durch seinen Tod 

endete. Nach § 26 des auf das Arbeitsverhältnis anwendbaren Tarif-

vertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) standen dem Erblasser in 

jedem Kalenderjahr 30 Arbeitstage Urlaub zu. Der Erblasser wurde mit 

Wirkung vom 18.08.2010 als schwerbehinderter Mensch anerkannt. 

Er hatte deswegen für das Jahr 2010 Anspruch auf anteiligen Zusatz-

urlaub von zwei Arbeitstagen nach den Vorgaben des Sozialgesetzbu-

ches IX (SGB IX). Die Klägerin verlangt die Abgeltung des Resturlaubs 

von insgesamt 25 Arbeitstagen, der ihrem verstorbenen Ehemann zum 

Zeitpunkt seines Todes für das Jahr 2010 noch zustand.

Die Vorinstanzen haben der Klage stattgegeben. Die Revision der Be-

klagten hatte vor dem BAG keinen Erfolg. Die Beklagte müsse den 

nicht gewährten Urlaub des Erblassers mit einem Betrag von rund 

5.860 Euro brutto abgelten.

Urlaub, der wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht ge-

nommen werden kann, sei nach § 7 Absatz 4 BUrlG abzugelten, so 

das BAG. Die nach EU-Recht gebotene Auslegung der §§ 1, 7 Absatz 

4 BUrlG ergebe, dass der Resturlaub auch dann abzugelten sei, wenn 

das Arbeitsverhältnis durch den Tod des Arbeitnehmers endet. Der 

Europäische Gerichtshof habe entschieden, dass der durch Artikel 7 

Absatz 1 Arbeitszeitrichtlinie gewährleistete Anspruch auf bezahlten 

Mindestjahresurlaub nicht mit dem Tod des Arbeitnehmers im lau-

fenden Arbeitsverhältnis untergehen darf, ohne dass ein Anspruch 

auf finanzielle Vergütung für diesen Urlaub besteht, der im Weg der 

Erbfolge auf den Rechtsnachfolger des Arbeitnehmers überzugehen 

hat (Urteil vom 06.11.2018, C-569/16 und C-570/16). Daraus folge für 

die richtlinienkonforme Auslegung der §§ 1, 7 Absatz 4 BUrlG, dass 

die Vergütungskomponente des Anspruchs auf den vor dem Tod nicht 

mehr genommenen Jahresurlaub als Bestandteil des Vermögens Teil 

der Erbmasse wird.

Der Abgeltungsanspruch der Erben umfasse dabei nicht nur den An-

spruch auf bezahlten Erholungsurlaub nach §§ 1, 3 Absatz 1 BUrlG 

von 24 Werktagen, sondern auch den Anspruch auf Zusatzurlaub für 

schwerbehinderte Menschen nach dem SGB IX sowie den Anspruch 

auf Urlaub nach § 26 TVöD, der den gesetzlichen Mindesturlaub über-

steigt. Dem TVöD lasse sich nicht entnehmen, dass dem Erben das 

Verfallrisiko für den tariflichen Mehrurlaub bei der Beendigung des Ar-

beitsverhältnisses durch Tod des Arbeitnehmers zugewiesen ist. 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 22.01.2019, 9 AZR 45/16

Ehegatten-Arbeitsverhältnis bei geringfügiger Be-
schäftigung als Bürokraft und Pkw-Überlassung nicht 
anzuerkennen

Das Finanzgericht (FG) Münster hat ein Ehegatten-Arbeitsverhältnis 

nicht anerkannt, bei dem die Ehefrau als Bürokraft geringfügig be-

schäftigt war und ihr als Teil des Arbeitslohns ein Fahrzeug zur Privat-

nutzung überlassen wurde.

Der Kläger war als IT-Berater und im Handel mit Hard- und Software 

gewerblich tätig. Er beschäftigte seine Ehefrau, die Klägerin, als Büro-

kraft für 400 Euro monatlich, wobei die Firmenwagennutzung einge-

schlossen sein sollte. Die Arbeitszeit sollte sich nach dem Arbeitsanfall 

richten; eine feste Stundenzahl wurde nicht vereinbart. Überstunden 

und Mehrarbeit sollten durch Freizeit ausgeglichen werden. Zu einem 

späteren Zeitpunkt ergänzten die Kläger den Arbeitsvertrag dahinge-

hend, dass Teile des Gehalts monatlich durch Gehaltsumwandlung in 

eine Direktversicherung und in eine Pensionskasse eingezahlt werden 

sollten. Das Finanzamt erkannte den Arbeitsvertrag nicht an und kürz-

te dementsprechend den Betriebsausgabenabzug des Klägers.

Das FG Münster wies die hiergegen erhobene Klage ab, weil der Ar-

beitsvertrag einem Fremdvergleich nicht standhalte. Zunächst ent-

spreche die Abrede über die Arbeitszeit nicht dem zwischen Fremden 

Üblichen, da die Arbeitszeit einerseits ohne Angabe eines Stundenkon-

tingents als variabel vereinbart wurde, andererseits aber Überstunden 

und Mehrarbeit durch Freizeit ausgeglichen werden sollten. Fremde 
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Dritte hätten zudem Regelungen zur zeitlichen Verfügbarkeit – etwa 

durch Festlegung von Kern- oder Mindestarbeitszeiten – getroffen.

Auch die vereinbarte Vergütung sei nicht fremdüblich. Dies gelte ins-

besondere für die Überlassung eines Kraftfahrzeugs zur privaten Nut-

zung, die im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung nicht weit ver-

breitet sein dürfte. Dies gelte insbesondere vor dem Hintergrund des 

Aufgabenkreises der Ehefrau als Bürokraft, der nicht zwingend mit der 

betrieblichen Nutzung eines Fahrzeugs verbunden sei. Zudem fehlten 

differenzierte Regelungen über die konkrete Ausgestaltung der Fahr-

zeugüberlassung, insbesondere zur Fahrzeugklasse. Schließlich sei der 

Arbeitsvertrag nicht wie unter fremden Dritten durchgeführt worden, 

da die Einzahlungen in die Direktversicherung und in die Pensionskasse 

zusätzlich zum bisher vereinbarten Lohn und damit nicht im Wege der 

Gehaltsumwandlung erfolgt seien.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 20.11.2018, 2 K 156/18 E

Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung: Versicherer 
muss Beendigung der Leistungspflicht nachvollzieh-
bar begründen

Will ein Versicherer aus einer Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung 

nicht mehr zahlen, so muss er eine nachvollziehbare Begründung dafür 

geben. Dies hat das Oberlandesgericht (OLG) Celle in Bezug auf eine 

die Leistungspflicht beendende Einstellungsmitteilung eines Versiche-

rers entschieden.

Der Kläger hatte bei der Beklagten eine Lebensversicherung mit ein-

geschlossener Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung abgeschlossen, 

aus der er infolge einer durch unfallbedingt erlittene Beeinträchti-

gungen eingetretenen Berufsunfähigkeit Leistungen erhielt, die die 

Beklagte ihm gegenüber zunächst schriftlich und zeitlich unbefristet 

anerkannt hatte. Weniger als ein Jahr später hatte die Beklagte dem 

Kläger jedoch mitgeteilt, dass die Leistungsvoraussetzungen nicht 

mehr vorlägen und deshalb keine Versicherungsleistungen mehr er-

bracht würden. Der Kläger hat die Beklagte vor dem Landgericht unter 

anderem auf Zahlung der vereinbarten Berufungsunfähigkeitsrente in 

Anspruch genommen. Gegen das der Klage stattgebende Urteil wand-

te sich die Beklagte mit der Berufung, die jedoch überwiegend keinen 

Erfolg hatte.

Durch das uneingeschränkte Anerkenntnis, so das OLG Celle, habe der 

Versicherer die Möglichkeit verloren, sich später auf das Fehlen der be-

ruflichen oder gesundheitlichen Voraussetzungen des Versicherungs-

falls zu berufen oder eine zum Zeitpunkt der Abgabe bereits vorhande-

ne Verweisungsmöglichkeit nachzuschieben. Von ihrer Leistungspflicht 

könne die Beklagte nur unter den in den Versicherungsbedingungen 

vereinbarten besonderen Voraussetzungen wieder frei werden. Danach 

muss der Versicherer keine Leistungen mehr erbringen, wenn der Ver-

sicherte aufgrund eingetretener Veränderungen nicht mehr (zu min-

destens 50 Prozent) berufsunfähig ist und der Versicherer dies mitteilt.

An eine solche die Leistungspflicht beendende Einstellungsmitteilung 

seien nach dem Inhalt der genannten Senatsentscheidung besonde-

re Anforderungen zu stellen. Insbesondere müsse sie eine nachvoll-

ziehbare Begründung für die Leistungseinstellung enthalten, die den 

Versicherungsnehmer in die Lage versetzt, seine Prozessrisiken abzu-

schätzen, wenn er die Mitteilung nicht akzeptiert. Dazu gehöre, dass 

der Versicherer dem Versicherungsnehmer etwaig eingeholte Gut-

achten oder ärztliche Bescheinigungen zugänglich macht, auf die der 

Versicherer seine Entscheidung stützt, und dem Versicherungsnehmer 

die Vergleichsbetrachtung aufgezeigt werde, die nach Ansicht des 

Versicherers zur Beendigung der Leistungspflicht geführt habe. Dies 

erfordere eine Vergleichsbetrachtung des Gesundheitszustandes des 

Versicherten, den der Versicherer seinem Anerkenntnis zugrunde ge-

legt habe, mit dem (angeblich) veränderten Gesundheitszustand des 

Versicherten zum Zeitpunkt der Leistungseinstellung.

Die formellen Anforderungen an eine solche Leistungseinstellung dür-

fen nach Ansicht des OLG nicht überspannt werden. Ein gesonderter 

Bescheid sei nicht erforderlich. Vielmehr könne der notwendige Vor-

trag dazu, dass und ab welchem Zeitpunkt der Versicherte wieder be-

rufsfähig sei und aus welchen veränderten Um-ständen sich dies erge-

be auch noch im Rechtsstreit selbst erhoben werden. In dem vom OLG 

zu entscheidenden Sachverhalt habe der Versicherer dazu aber nicht 

ausreichend vorgetragen, weshalb die Leistungspflicht der Beklagten 

fortbestehe.

Unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Urteil 

vom 28.04.1999, IV ZR 123/98) hebt das OLG hervor, dass es insbe-

sondere nicht genüge, dass der Versicherer lediglich die von ärztlichen 

Gutachtern geschätzten Grade der Berufsunfähigkeit zum damaligen 
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und jetzigen Zeitpunkt gegenüberstelle. Wegen des den Ärzten zu-

zubilligenden Beurteilungsspielraums, der Raum für individuell un-

terschiedliche Schätzungen lasse, bestehe nämlich die Möglichkeit, 

dass verschiedene Ärzte demselben Gesundheitszustand verschiedene 

Grade der Berufsunfähigkeit zuordnen. Deshalb lasse sich nicht aus-

schließen, wenn ein früheres und ein späteres Gutachten verschiedene 

Grade der Berufsunfähigkeit angeben, dass dem Unterschied keine Ge-

sundheitsänderung, sondern lediglich verschiedene subjektive Maß-

stäbe der verschiedenen Gutachter zugrunde liegen. Eine unterschied-

liche Bewertung des unveränderten Gesundheitszustandes gebe dem 

Versicherer aber kein Recht zur Leistungseinstellung.

Oberlandesgericht Celle, Entscheidung vom 19.11.2018, 8 U 139/18

Aufhebungsverträge: Nicht widerrufbar - Gebot fai-
ren Verhandelns kann aber Unwirksamkeit begründen

Eine Arbeitnehmerin kann einen Vertrag, durch den das Arbeitsver-

hältnis beendet wird (Aufhebungsvertrag), auch dann nicht widerru-

fen, wenn er in ihrer Privatwohnung abgeschlossen wurde. Ein Aufhe-

bungsvertrag kann jedoch unwirksam sein, falls er unter Missachtung 

des Gebots fairen Verhandelns zustande gekommen ist. Dies stellt das 

Bundesarbeitsgericht (BAG) klar.

Die Klägerin war bei der Beklagten als Reinigungskraft beschäftigt. Sie 

schloss in ihrer Wohnung mit dem Lebensgefährten der Beklagten ei-

nen Aufhebungsvertrag, der die sofortige Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses ohne Zahlung einer Abfindung vorsieht. Anlass und Ablauf 

der Vertragsverhandlungen sind umstritten. Nach Darstellung der Klä-

gerin war sie am Tag des Vertragsschlusses erkrankt. Sie hat den Auf-

hebungsvertrag wegen Irrtums, arglistiger Täuschung und widerrecht-

licher Drohung angefochten und hilfsweise widerrufen. Sie wendet sie 

sich unter anderem gegen die Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses 

durch den Aufhebungsvertrag.

Das Landesarbeitsgericht (LAG) hat die Klage abgewiesen. Das BAG 

hat dieses Urteil auf die Revision der Klägerin aufgehoben und die Sa-

che zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das LAG zurückver-

wiesen.

Dieses habe rechtsfehlerfrei erkannt, dass dem Vortrag der Klägerin 

kein Anfechtungsgrund entnommen werden kann und der Widerruf 

eines arbeitsrechtlichen Aufhebungsvertrags auf gesetzlicher Grund-

lage nicht möglich ist. Der Gesetzgeber habe zwar in §§ 312 Absatz 1, 

312g Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Verbrauchern bei Verträgen, die 

außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen worden sind, ein Wider-

rufsrecht nach § 355 BGB eingeräumt. Auch Arbeitnehmer seien Ver-

braucher. Im Gesetzgebungsverfahren sei jedoch der Wille des Gesetz-

gebers deutlich geworden, arbeitsrechtliche Aufhebungsverträge nicht 

in den Anwendungsbereich der §§ 312ff. BGB einzubeziehen.

Das LAG habe jedoch nicht geprüft, ob das Gebot fairen Verhandelns 

vor Abschluss des Aufhebungsvertrags beachtet wurde, moniert das 

BAG. Dieses Gebot sei eine arbeitsvertragliche Nebenpflicht. Sie wer-

de verletzt, wenn eine Seite eine psychische Drucksituation schafft, die 

eine freie und überlegte Entscheidung des Vertragspartners über den 

Abschluss eines Aufhebungsvertrags erheblich erschwert. Dies könn-

te hier insbesondere dann der Fall sein, wenn eine krankheitsbedingte 

Schwäche der Klägerin bewusst ausgenutzt worden wäre. Die Beklagte 

hätte dann Schadenersatz zu leisten. Sie müsste den Zustand herstel-

len, der ohne die Pflichtverletzung bestünde (so genannte Naturalres-

titution, § 249 Absatz 1 BGB). Die Klägerin wäre dann so zu stellen, als 

hätte sie den Aufhebungsvertrag nicht geschlossen. Dies führte zum 

Fortbestand des Arbeitsverhältnisses. Das LAG müsse die Wirksamkeit 

des Aufhebungsvertrags daher erneut beurteilen. 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 07.02.2019, 6 AZR 75/18


